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Art. 1 
 
Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den 
Namen MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. (die „Gesellschaft“). 

Der Sitz der Gesellschaft ist Munsbach, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen 
Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem 
anderen Ort des Großherzogtums, sowie im Ausland gegründet werden. 

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten 
oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am 
Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu 
beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen 
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter 
Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit. 

Art. 2 
 
Zweck der Gesellschaft ist die kollektive Portfolioverwaltung bzw. Anlageverwaltung eines 
oder mehrerer Luxemburger und/oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen. 
Zu diesen zählen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (nachfolgend: 
„OGAW“) gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 
Anlagen und seinen Abänderungen (nachfolgend: „Gesetz von 2010“) und Alternative 
Investmentfonds (nachfolgend: „AIF“) gemäß Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter 
Alternativer Investmentfonds (nachfolgend: „Gesetz von 2013“) sowie andere Organismen für 
gemeinsame Anlagen (nachfolgend: „OGA“), die nicht unter die genannten Gesetze fallen und 
für die die Verwaltungsgesellschaft einer Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß der genannten Gesetze vertrieben 
werden können. Die kollektive Verwaltung erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des 
Gesetzes von 2010 sowie des Gesetzes von 2013.  

Die Gesellschaft darf keine anderen Tätigkeiten ausüben als die gemäß Artikel 101 Absatz 2 
und Anhang II des Gesetzes von 2010 sowie gemäß Artikel 5 Absatz 2 und Anhang I des 
Gesetzes von 2013 genannten. Hiervon abweichend kann die Gesellschaft gemäß Artikel 5 
Absatz 4 des Gesetzes von 2013 zudem die folgenden Dienstleistungen erbringen: 

- die individuelle Verwaltung von Portfolios, einschließlich solcher Portfolios, die von 
Pensionsfonds und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß Artikel 19 
Absatz (1) der Richtlinie 2003/41/EG gehalten werden, im Einklang mit von den 
Anlegern erteilten Einzelmandaten mit Ermessenspielraum; und  

- die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum 
Gegenstand haben. 

Die Gesellschaft kann eine oder mehrere vorbenannten Aufgaben zum Zwecke einer 
effizienteren Geschäftsführung an Dritte übertragen, die diese Aufgaben für sie wahrnehmen. 
Die Gesellschaft kann ergänzend auch ihr eigenes Vermögen verwalten, sie kann ihre 
Tätigkeiten im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen 
Geschäfte betreiben, die für die Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der 
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gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere derjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 
über Handelsgesellschaften des Gesetzes von 2010 und des Gesetzes von 2013, bleiben. 

Art. 3 
 
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann aufgelöst werden und dies 
aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre; hierzu ist die gleiche 
Mehrheit erforderlich wie bei der Abstimmung über Satzungsänderungen. 

Art. 4 
 
Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million EURO (1.000.000,00 EUR) und ist eingeteilt in 
vierhundert (400) Namensaktien von je zweitausendfünfhundert EURO (2.500,00 EUR) 
Nennwert, welche voll eingezahlt sind. 

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der 
Generalversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für 
Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Des Weiteren kann durch Beschluss 
der Generalversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für 
Satzungsänderungen ein genehmigtes Kapital festgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im 
Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben. 

Art. 5 
 
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei 
Mitgliedern bestehen muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Die Mitglieder 
des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt; ihre 
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Generalversammlung 
festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, 
welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung 
des Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals 
hintereinander gewählt werden.  

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen 
der Aktionäre gewählt. Jedes Verwaltungsratmitglied kann zu jeder Zeit ohne Grund durch die 
einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Generalversammlung abberufen werden.  

Für den Fall, dass eine juristische Person als ein Verwaltungsratmitglied ernannt wird, muss 
diese juristische Person einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und 
im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juristische Person darf ihren ständigen 
Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.  

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem 
sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
vorläufig bis zur nächsten Generalversammlung besetzt werden.  
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Die ersten Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der 
Aktionäre ernannt, welche unmittelbar im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft 
abgehalten wird. 

Art. 6 
 
Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch 
die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen 
Schriftführer bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für 
die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist. Der Vorsitzende hat den 
Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat 
mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den 
Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen. 
 
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in 
dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. 
 
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens zweiundsiebzig (72) Stunden vor dem 
vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post 
(ohne elektronische Unterschrift) ein Einberufungsschreiben. Im Falle besonderer 
Dringlichkeit, in welchem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im 
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, kann auf die Einhaltung der 
Einberufungsfrist verzichtet werden. Bei einer schriftlichen, durch Telefax oder durch ein 
vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung 
eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf ein Einberufungsschreiben verzichtet 
werden. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, 
die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen 
Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden. 
 
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend oder vertreten ist. 
 
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer 
schriftlich, durch Telefax oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist 
ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten 
lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder 
vertreten.  
 
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder 
Videokonferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung 
teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle anderen verstehen. Die 
Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser 
Sitzung. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz 
der Gesellschaft durchgeführt angesehen. 
Beschlüsse werden grundsätzlich durch die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates 
gefasst. Dem Vorsitzenden steht bei Stimmengleichheit die entscheidende Stimme zu. 
Beschlüsse hinsichtlich der Liquidation und Fusion der von der Gesellschaft verwalteten Fonds 
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oder Teilfonds dieser Fonds, wie auch Beschlüsse hinsichtlich des Wechsels eines oder 
mehrerer im Rahmen der Fondsverwaltung im weiteren Sinne (inklusive der Anlageberatung) 
bestellten Dienstleister der Gesellschaft, sind einstimmig durch die Mitglieder des 
Verwaltungsrates zu fassen.  
 
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im schriftlichen Umlaufverfahren 
gefasst werden. Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren 
Ausfertigungen bzw. Kopien desselben Dokuments geleistet werden. Die Gesamtheit der 
Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt. Das Datum der 
Entscheidung ist das Datum der letzten Unterschrift. 
 
Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner 
Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern 
unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig 
vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern 
unterzeichnet. 

Art. 7 
 
Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle 
Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft 
sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese 
Satzung nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.  

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft kann gemäß Artikel 102 Abs. 1c des Gesetzes 
von 2010 und Artikel 7 Abs. 1c des Gesetzes von 2013 in Verbindung mit Artikel 60 des 
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften an mindestens zwei Personen 
übertragen werden, die gut beleumdet sind und über ausreichende Erfahrung verfügen; deren 
Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den 
Verwaltungsrat geregelt. Über die Geschäftspolitik der Verwaltungsgesellschaft müssen 
mindestens zwei Personen, die die vorgenannten Bedingungen erfüllen, bestimmen.  

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an einzelne 
Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen. 

Art. 8 
 
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern 
oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten 
Person(en) verpflichtet. 

Art. 9 
 
Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an 
einem Geschäft, die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein 
vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt 
steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung 
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muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende 
Verwaltungsratsmitglied kann weder an der Beratung über das in Frage stehende Geschäft 
teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Generalversammlung der Aktionäre muss 
vor Fassen jedweden Beschlusses betreffend einen Tagesordnungspunkt über einen solchen 
Interessenskonflikt informiert werden. 

Ist ein Verwaltungsratmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der Gesellschaft 
gleichzeitig Verwaltungsratmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der 
Depotbank eines von der Gesellschaft verwalteten Investmentfonds, so wird die betroffene 
Person in dieser Angelegenheit nicht für die Gesellschaft tätig werden, soweit ein solches 
Tätigwerden nach luxemburgischen oder einem anderen anwendbaren Recht eine 
unzulässige Interessenkollision zur Folge hätte. Im Falle einer Beschlussfassung innerhalb 
des Verwaltungsrates muss die betroffene Person den Verwaltungsrat über diese 
Interessenkollision informieren und wird in der betreffenden Angelegenheit weder mitberaten, 
noch am Votum über diese Angelegenheit teilnehmen. Über diese Angelegenheit des 
Verwaltungsratsmitglieds muss bei der nächsten Generalversammlung ein Bericht erstattet 
werden. 

Art. 10 
 
Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die 
nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung ernennt diese 
Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzen ihre Vergütung und die Dauer ihres 
Mandates, das sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können 
mehrmals hintereinander ernannt werden. 

Art. 11 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 12 
 
Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab 
den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 4 dieser 
Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 4 erhöht oder herabgesetzt, 
betragen.  

Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über 
die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.  

Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Ausschüttung 
von Vorschussdividenden entscheiden.  

Die Emissionsprämie kann den Aktionären durch die Generalversammlung gemäß Artikel 72- 
1 oder durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über 
Handelsgesellschaften, frei ausgeschüttet werden. 
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Art. 13 
 
Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der 
Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller 
Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft. 

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss auch auf 
Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, 
einberufen werden. Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der 
Gesellschaft vertreten, können einen oder mehrere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. 
Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreibebrief 
an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden. 

Art. 14 
 
Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Munsbach oder an einem 
anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg jeweils 
am zweiten Montag im Monat April um zehn Uhr dreißig eines jeden Jahres oder, wenn dieser 
Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt. Andere 
Generalversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten 
Zeitpunkten und Orten einberufen werden. Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der 
Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen 
Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine anderweitigen 
Bestimmungen trifft.  

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Generalversammlung durch 
einen schriftlich, per Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine 
Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten vertreten lassen.  

Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung werden 
unabhängig von dem auf der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Anteil am 
Gesellschaftskapital durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst, mit Ausnahme 
von Beschlüssen, die eine Abänderung der Satzung mit sich bringen und durch eine Mehrheit 
von zwei Dritteln der gültigen Stimmen auf einer Generalversammlung gefasst werden, bei der 
wenigstens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist.  

Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären 
erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.  

Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, 
die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder 
Veröffentlichung abgehalten werden. 
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Art. 15 
 
Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die 
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische 
Personen sein können, durchgeführt. Die Generalversammlung ernennt diese Liquidatoren 
und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest. 

Art. 16 
 
Die gegenwärtige Satzung kann von einer Generalversammlung der Aktionäre geändert 
werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. 
August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.  

Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. 
August 1915, einschließlich Änderungsgesetze, des Gesetzes von 2010 sowie des Gesetzes 
von 2013. 
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